
 

 

M a k l e r v e r t r a g 
 
 
Zwischen 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
- nachstehend als Auftraggeber bezeichnet - 
 
und 
 
VersicherungsTeam – Siekmann & Partner 
Kästner Str. 4  
33803 Steinhagen 
 
- nachstehend als Makler bezeichnet - 
 
wird folgender Maklervertrag geschlossen:  
 
Der Maklervertrag beginnt am / verlängert von unten 
angegebenen Datum. 

Er ist jederzeit mit sofortiger Wirkung kündbar, der 
Makler hat jedoch eine Kündigungsfrist von vier 
Wochen einzuhalten. 

Der Auftraggeber beauftragt und bevollmächtigt den 
Makler mit der Vermittlung und Verwaltung von 
Versicherungsverträgen sowie der Überprüfung 
bestehender Versicherungsverträge hinsichtlich 
Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der Vertrags-
gestaltung und Prämiensätze. Er ist bevollmächtigt, 
nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber 
bestehende Versicherungs-, Bank- und Bauspar-
verträge zu kündigen. Ausgenommen von dieser 
Regelung sind die gesetzlichen Renten-, Kranken- 
und sonstigen Sozialversicherungen. 

Werden dem Makler Versicherungsverträge oder 
Risikoveränderungen nicht oder nur unvollständig 
bekannt gegeben, so besteht für diese kein Auftrag 
und keine Haftung. 

Der Makler ist berechtigt, bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben Untervollmachten an Finanzdienstleister, 
namentlich Maklerpools, zu erteilen und den Vertrag 
auf ______________________________________ 
zu übertragen 

Der Makler kann mit dem Auftraggeber eine 
Honorar Vereinbarung treffen und für die Bau-
finanzierung 2% berechnen.  

Als einmalige Vergütung wird der Betrag vereinbart, 
der 50% des festgestellten Einsparungspotentials 
des ersten Jahres entspricht. Neben der Prämien-
zahlung entstehen dem Auftraggeber keine weiteren 
Kosten. 

Bei der Abwicklung von Schäden, die den vom 
Makler vermittelten bzw. betreuten Versiche-
rungsverträgen zuzuordnen sind, steht der Makler in 
Wahrung der berechtigten Interessen des 
Auftraggebers diesem zur Verfügung. 

Der Makler verpflichtet sich gegenüber dem 
Auftraggeber mindestens jährlich eine Überprüfung 
nach obengenannten Kriterien durchzuführen. 

Neben der Prämienzahlung entstehen dem 
Auftraggeber keine weiteren Kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Zweitschrift dieses Vertrages habe ich erhalten. 

Ort, Datum 
 
 
Steinhagen,   
 
 

 
 
 
 
Unterschrift des Auftraggebers 

 
 
 
 
Unterschrift des Maklers 


